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I Beschlüsse der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 20.06.2019 

-öffentlicher Teil- 

 
DS 001/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Sitzungstermine für das Jahr 2019 wie folgt: 

 

Montag, 26. August 2019 

Montag, 21. Oktober 2019 

Montag, 09. Dezember 2019 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 003/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt: 

 

Die Geschäftsordnung der Gemeindevertretung Hoppegarten vom 11.04.2016 gilt so lange fort, bis sich die neue 

Gemeindevertretung eine eigene Geschäftsordnung gibt. 

 

Ergebnis: mehrheitlich angenommen 

26 x ja, 2 x nein, 0 x enth. 
 
DS 004/2019/19-24 

Gegenstand der Beratung: 
Beratung und Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl zur Gemeindevertretung 
 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten beschließt: 
 
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 005/2019/19-24 

Gegenstand der Beratung:  
Beratung und Beschlussfassung über die Gültigkeit der Wahl des Ortsbeirates Dahlwitz-Hoppegarten 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten beschließt: 
 
Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig. 
 
Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 
DS 006/2019/19-24 

Gegenstand der Beratung: 
Beratung und Beschlussfassung über die Wahl des Ortsbeirates Hönow 
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Hoppegarten beschließt: 

Einwendungen gegen die Wahl liegen nicht vor. Die Wahl ist gültig. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

 

 

 

 

 

Beginn des amtlichen Teils 
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DS 007/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Bildung des Hauptausschusses (§ 49 BbgKVerf) mit 9 Mitgliedern und 

bestellt, aufgrund der Vorschläge der Fraktionen, die nachfolgenden Mitglieder / Stellvertreter: 

Lfd.-

Nr. 

Fraktion Mitglied Stellvertreter/-in 

1 AfD Hr. Birnbaum 1. Stellv. Fr. Münch 

2 DIE LINKE Dr. Galeski 1. Stellv. Fr. Katzer 
2. Stellv. Fr. Hummel 

3 DIE LINKE Fr. Schaefer 1. Stellv. Fr. Schmäke 
2. Stellv. Fr. Helmig 

4 SPD-Fraktion Hr. Molks 1. Stellv. Hr. Seidel 

5 Bündnis für Hoppe- 

garten 

Hr. Toleikis 1. Stellv. Hr. Radach 

6 GRÜNE / B90 Hr. Arndt 1. Stellv. Fr. Bleckert 
2. Stellv. Hr. Landherr 

7 CDU / FDP-Fraktion Hr. Scherler 1. Stellv. Hr. Juschka 
2. Stellv. Hr. Dachroth 

8 CDU / FDP-Fraktion Fr. Knihs 1. Stellv. Hr. Bündig 
2. Stellv. Hr. Klahr 

9 Fraktionslos Hr. Knobbe  

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
 

DS 008/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten beschließt die Bildung nachfolgender beratender Ausschüsse, jeweils bestehend aus 5 

Gemeindevertretern und 5 sachkundigen Einwohnern: 

 

 Bauausschuss 

 Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, 

 Ausschuss für Ortsentwicklung, Umwelt und Infrastruktur 

 Ausschuss für Haushalt, Finanzen und Wirtschaft. 
 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 

 

DS 009/2019/19-24 

Die Gemeindevertretung Hoppegarten stellt die Reihung der Zugriffe auf die Ausschussvorsitze nach dem Höchstzahlverfahren 

d’Hondt fest. 

 

Die Zugriffsrechte ergeben sich in nachfolgender Reihenfolge: 

 

Nr. 1:  Fraktion LINKE  

Nr. 2:  Fraktion CDU / FDP 

Nr. 3:  Fraktion BÜNDNIS 90 / DIE GRÜNEN 

Nr. 4:  Fraktion AfD. 

 

Ergebnis: einstimmig angenommen 

28 x ja, 0 x nein, 0 x enth. 
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I Öffentliche Bekanntmachungen 
 

Bebauungsplan „Tierausbildungsstätte Alte Berliner Straße“ der Gemeinde Hoppegarten 

 

Die Gemeindevertretung hat in ihrer öffentlichen Sitzung am 06.05.2019 den Bebauungsplan „Tierausbildungsstätte Alte 

Berliner Straße“ bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Begründungstext (Teil B) mit Beschluss-Nr. 

DS426/2019/14-19 als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen. 

Dieser wird hiermit bekannt gemacht. Der Bebauungsplan tritt mit dem Tag der Bekanntmachung in Kraft (vgl. § 10 Abs. 3 BauGB). 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt im Ortsteil Dahlwitz-Hoppegarten der Gemeinde Hoppegarten an der Alten 

Berliner Straße und umfasst eine Gesamtfläche von ca. 0,36 ha. Er grenzt im Westen an eine landwirtschaftliche Fläche, im 

Norden und Osten an Waldflächen und im Süden an Gewerbe- und Wohnbauten. Im folgenden Kartenausschnitt ist der 

Geltungsbereich des Plangebiets dargestellt. 

 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans 

 

Jedermann kann den Bebauungsplan einschließlich der Begründung von diesem Tag ab in der Gemeindeverwaltung 

Hoppegarten – Fachbereich I, Infrastruktur und Bau, Lindenallee 14, 15366 Hoppegarten – während der Sprechzeiten einsehen 

und über den Inhalt Auskunft verlangen. 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB über die fristgerechte schriftliche Geltendmachung etwaiger 

Entschädigungsansprüche für Eingriffe in bisher zulässige Nutzung durch diesen Bebauungsplan und das Erlöschen von 

Entschädigungsansprüchen wir hingewiesen. Demnach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach §§ 39 – 42 BauGB 

eingetretene Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die 

Vermögensrechte eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 

Unbeachtlich werden eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr.1 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 

Formvorschriften, einer unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 

Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplanes und nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des 

Abwägungsvorgangs, wenn sie nicht innerhalb des Jahres seit Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 

Hoppegarten unter Darlegung des die Verletzung begründeten Sachverhalts geltend gemacht worden. Satz 1 gilt entsprechend, 

wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind. 
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Ferner wird auf § 3 Abs. 4 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf) hingewiesen. Eine Verletzung von 

Verfahrens- und Formvorschriften ist danach unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen 

Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter der Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsache, die 

den Mangel ergibt, geltend gemacht worden ist. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung der Satzung verletzt 

worden sind. Satz 1 gilt auch für die Verletzung von landesrechtlichen Verfahrens- und Formvorschriften über die öffentliche 

Bekanntmachung, jedoch nur dann, wenn sich die Betroffenen auf Grund der tatsächlich bewirkten Bekanntmachung in 

zumutbarer Weise verlässlich Kenntnis von dem Satzungsinhalt verschaffen konnten. 

 

Hoppegarten, den 18.06.2019 

gez. Karsten Knobbe 

Bürgermeister 

 

 

Amtliche Bekanntmachung des Wasser- und Bodenverbandes „Finowfließ“ 

 
In der Zeit vom 01. Juli 2019 bis zum 28. Februar 2020 führt der Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“ die planmäßigen 
Unterhaltungsarbeiten an den Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsgebietes durch. Die Arbeiten werden weitgehend 
von den Mitarbeitern des Verbandes durchgeführt. In wasserwirtschaftlichen Bedarfsfällen (zur Sicherung des Wasserabflusses 
oder der Hochwasservorsorge von Siedlungsgebieten) muss die Gewässerunterhaltung auch außerhalb dieser Zeit erfolgen. 

 
Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltungsmaßnahmen bitten wir um die Absicherung der notwendigen 
„Baufreiheit“ an den Gewässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt und zeitweisen Grundstückbenutzung durch 
die mit den Unterhaltungsmaßnahmen beauftragten Mitarbeiter. 
 

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung der Grundflächeneigentümer und Nutzer, die Uferbereiche als Gewässerrandstreifen so 
zu bewirtschaften, dass die wasserwirtschaftlichen und ökologischen Gewässerfunktionen im Sinne des § 38 Abs. 1 WHG nicht 
beeinträchtigt werden! Die Breite der Gewässerrandstreifen (Uferbereiche) beträgt im Außenbereich 5,00 Meter von der 
Böschungsoberkante landeinwärts. Zudem sind alle Handlungen zu unterlassen, die die Gewässerunterhaltung unmöglich 
machen oder wesentlich erschweren. 
 

Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG, haben die Eigentümer, Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigten der Gewässer 
zu dulden, dass die Unterhaltungspflichtigen oder deren Beauftragte die Grundstücke betreten, befahren, vorübergehend 
benutzen und Kraut und Aushub ablegen. 
  

Die Errichtung aller Anlagen (auch Zäune oder Gehölzpflanzungen) in und an Gewässern oder den vorgenannten Uferbereichen 
ist durch die untere Wasserbehörde des betreffenden Landkreises genehmigungspflichtig. 
 

Unabhängig davon dürfen solche Anlagen die Gewässerunterhaltung nicht mehr erschweren, als es den Umständen nach 
unvermeidbar ist. Zudem müssen Anlagen, die durch die Gewässerunterhaltungstechnik beschädigt werden könnten oder diese 
beschädigen (wie Grenzsteine, Ein- und Ausläufe von Rohrleitungen, Drainagen u. ä.) mit einem Pfahl, mindestens 1,50 Meter 
über Geländeoberkante, gekennzeichnet werden.  
 
Zur Beantwortung von Fragen oder Abstimmungen im Zusammenhang mit der angezeigten Gewässerunterhaltung wenden Sie 
sich bitte an den  

Wasser- und Bodenverband „Finowfließ“,  
Rüdnitzer Chaussee 42,  

16321 Bernau, 
Telefon: 03338-8266; Fax: 03338-8267;  

Email: info@wbv-finow.de. 

  
 
Bernau, den 15.06.2019 

 
Krone 
Geschäftsführer 

 

 

 
Ende des amtlichen Teils / Beginn des nichtamtlichen Teils 
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